
Mit der Stadt Hohenmölsen und den Ortschaften Webau, Werschen und Zembschen

Nr.: 4 Jahrgang 18 31. März 2008 

der Stadt Hohenmölsen

Amtsblatt

Sonntag, 30.03.2008 15.00 Uhr „Die Ladiner-Gala“
   mit Belsy u. Florian Fesl
   Kartenpreise im Vorverkauf 31,- € / 29,- € / 27,- €

Samstag, 05.04.2008 15.00 Uhr Frühjahrskonzert der Musikschule

Dienstag, 08.04.2008 18.00 Uhr Das Agricolagymnasium stellt sich vor
Mittwoch, 09.04.2008 18.00 Uhr Das Agricolagymnasium stellt sich vor

* Freitag, 18.04.2008 19.00 Uhr „Traumland der Operette“
   
   Eine musikalische Reise durch die
   Welt der Operette mit bekannten
   Melodien von: Strauß, Millöcker, 
   Offenbach, Lehar, Kollo u.v.m.

Vorschau Mai 2008

Samstag, 03.05.2008  Feierstunden Jugendweihe

Donnerstag, 15.05.2008  Kaffeenachmittag Seniorenclub Großgrimma

Samstag, 17.05.2008 14.00 Uhr 25. Jubiläum Stadtchor „LYRA“ 
   Mitwirkende:
   Stadtchor „LYRA“
   Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Taucha
   Gemischter Chor Granschütz
   Stadtchor Teuchern
   Mandolinenorchester Hohenmölsen und 
   der Fanfarenzug Hohenmölsen 

Für Veranstaltungen, die mit einem Stern(*) gekennzeichnet sind, erhalten Sie in den folgenden 
Vorverkaufsstellen Eintrittskarten:
 - in der Stadtinformation Hohenmölsen, Rathausgasse Tel. 034441 / 4 18 05
 - im Bürgerbüro, Am Markt 13 Tel. 034441 / 42-215
 - im Bürgerhaus, Dr.-Walter-Friedrich-Str. 2 Tel. 034441 / 42-250

Für die übrigen Veranstaltungen sind die Karten nur im Bürgerhaus erhältlich.
Kartenvorverkauf Bürgerhaus Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
  Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

gez. G. Haubenreißer
Leiterin Bürgerhaus

Operetten-Revue aus Berlin 
zu Gast in Hohenmölsen

Frei nach dem Motto „Operette sich wer kann“ 
lädt die bekannte Operetten-Comedy-Show 
Primavera aus Berlin zu einer musikalischen 
Reise mit Highlights aus dem Reich der 
leichten Muse am

Freitag, den 18. April um 19.00 Uhr

in das Bürgerhaus Hohenmölsen ein.

Eine spritzig-unterhaltsame Musik-Show, 
zauberhafte Kostüme, bekannte und beliebte 
Melodien, einem Schuss Berliner Witz voll 
Esprit und Humor, viele Überraschungen 
zeitgemäß und mit einem Augenzwinkern 
präsentiert sind das Markenzeichen von 
Primavera.

Mit einem Strauß unvergesslicher Melodi-
en verbinden die jungen Künstler witzige 
Moderation mit kleinen Sketcheinlagen und 
erstklassigem Gesang zu einem ganz beson-
deren Ereignis.

Karten sind für 17,- € (Abendkasse 19,- €)
- im Bürgerhaus (034441) 42250,
- im Bürgerbüro (034441) 42215 oder
- in der Stadtinformation (034441) 41805
erhältlich.

Henry Müller
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Auf der Grundlage des §§ 6 und 44  der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993, GVBl. LSA S. 568 in der 
zurzeit gültigen Fassung und  der §§ 1,2 und 5 Kommunalabgabenge-
setz (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996, GVBl. LSA S. 405 in der 
zurzeit gültigen Fassung, i.V.m. §§  22 und 90 des SGB VIII (KJHG) 
in der zurzeit gültigen Fassung sowie auf der Grundlage des Gesetzes 
zur Förderung und Betreuung von Kinder in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz 
– KiFöG) vom 05.03.2003 GVBl. LSA S. 48 in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Hohenmölsen für die Benutzung 
von Kindertagesstätten der Stadt Hohenmölsen in seiner Sitzung am 
21. Februar 2008 folgende Satzung beschlossen:

§ 1   
Kindertagesstätten

Die Stadt Hohenmölsen ist Trägerin von folgenden Kindertagesstätten 
als kombinierte Tageseinrichtungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 4 Kinder-
förderungsgesetz für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder:

Kindertagesstätte „Anne-Frank“
Kindertagesstätte „Spatzennest“ mit Außenstelle Kita Keut-
schen
Integrative Kindertagesstätte „Kinderland-Sonnenschein“

Die Stadt Hohenmölsen betreibt und unterhält die Kindertagesstätten 
als nichtrechtsfähige öffentliche Einrichtungen für die Einwohner 
der Stadt Hohenmölsen einschließlich ihrer Ortschaften nach den 
Regelungen des Kinderförderungsgesetzes sowie dieser Satzung.
Durch die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten nach Maßgabe 
dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsver-
hältnis. 
(2) Die Kindertagesstätten sind selbstlos tätig; sie verfolgen nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der 
Kindertagesstätten dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Stadt Hohenmölsen als Träger erhält keine     
Zuwendungen aus Mitteln der Kindertagesstätten. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

 Bei Auflösung der Kindertagesstätten oder bei Wegfall des steu-
erbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der Kindertagesstätten 
an die Stadt Hohenmölsen, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

(3) Den Kindertagesstätten der Stadt Hohenmölsen obliegen gemäß 
§ 5 Abs. 1 und 2 Kinderförderungsgesetz insbesondere folgende 
Aufgaben:
- altersgerechte Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder
- Förderung der Kinder zum Erwerb sozialer und sprachlicher 

Kompetenzen
- Anregung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwick-

lung der Kinder durch allgemeine und erzieherische Hilfen 
sowie Bildungsangebote

- Förderung  der emotionalen und musischen Entwicklung der 
Kinder

- Betreuung der Kinder als eine Ergänzung und Unterstützung 
der Erziehung in der Familie

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die Erziehungsberechtigten 
oder in dieser Eigenschaft gleichgestellte Personen und, soweit 
nur ein Elternteil erziehungsberechtigt ist oder das Kind nur mit 
einem Elternteil zusammenlebt, dieser Elternteil.

(2) Im Sinne dieser Satzung sind:
1. Krippenkinder - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres;  
2. Kindergartenkinder - Kinder ab dem vollendeten 3.Lebens-

jahr bis zum Schuleintritt; (Schuleintritt ist gemäß § 4 Abs. 
2 Satz 2 der 1. August des Jahres, in dem das Kind erstmals 
die Schule besucht.)

3. Hortkinder - Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in 
den 7. Schuljahrgang sowie bei einer darüber hinaus gehenden 
Betreuung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

§ 3  
Anmeldeverfahren

(1) Die Anmeldung zum Besuch einer Kindertagesstätte erfolgt durch 
die Eltern in der    gewünschten Kindertagesstätte oder beim 
zuständigen Amt der Stadtverwaltung. Sie ist für Kinder bis zum 
Schuleintritt laufend möglich. Die Anmeldung von Kindern für die 
Hortbetreuung in einer Tageseinrichtung der Stadt Hohenmölsen 
soll in der Regel zum Zeitpunkt der Schulanmeldung oder zum 
Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr erfolgen (§ 16 Satz 2 
Kinderförderungsgesetz). Ausnahme hierfür ist eine kurzfristige 
Aufnahme von Hortkindern während der Ferienzeiten; dieser 
Antrag sollte spätestens 14 Tage vor Aufnahme durch die Eltern 
gestellt werden.  

 Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular, welches in jeder 
Kindertagesstätte und in der Stadtverwaltung erhältlich ist. Die 
Anmeldung muss folgende Angaben enthalten:
- Name und Anschrift der Eltern
- Name, Anschrift und Geburtsdatum des zu betreuenden 

Kindes
- Name der Kindertagesstätte, in der das Kind betreut werden soll
- Beginn des Besuchs in der Kindertagesstätte
- befristeter oder unbefristeter Besuch der Kindertagesstätte
- Termin der Beendigung bei befristetem Besuch der Kinder-

tagesstätte
- Angabe der gewünschten Betreuungszeit
- Nennung von weiteren Kindern der Familie, die gleichzeitig 

eine andere kommunale Kindertagesstätte besuchen
- Der Anmeldung für einen Platz mit einer Betreuungszeit von 

mehr als 5 Stunden pro Tag                                                                                
- bzw. mehr als 25 Stunden pro Woche für Kinder bis zum 

Schuleintritt ist der Nachweis der Erwerbstätigkeit der Eltern 
gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 beizufügen.  

(2) Kann der Anmeldung für den beantragten Platz entsprochen 
werden, erhalten die Eltern über die  Aufnahme ihres Kindes 
einen Aufnahme- und Gebührenbescheid. Die in der Anmeldung 
vereinbarte Betreuungszeit ist Bestandteil des Bescheides.

 Kann dem Antrag nicht entsprochen werden, unterbreitet die 
Stadt den Eltern Angebote zur Aufnahme ihres Kindes in einer 
anderen Kindertagesstätte der Stadt Hohenmölsen.

(3) Die Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden wird davon 
abhängig gemacht, dass die entsprechende leistungsverpflichtete 
Gemeinde die Übernahme aller nicht durch Zuwendung des Lan-
des, des Landkreises und durch Elternbeiträge gedeckten Kosten 
dieses Platzes schriftlich zusichert.

(4) Die Eltern haben gegenüber der Kindertagesstätte Angaben dar-
über zu machen und zu hinterlegen, wo sie oder im Ausnahmefall 
ein zu benennender Dritter tagsüber zu erreichen sind, um in 
Fällen auftretender akuter Erkrankungen oder Verletzungen des 
Kindes unverzüglich informiert werden zu können.

(5) Zur Aufnahme eines Kindes ist eine ärztliche Unbedenklich-
keitserklärung in der Kindertagesstätte vorzulegen. Gleiches gilt 
bei Erkrankung bzw. nach einer durch Erkrankung verursachten 
Abwesenheit des Kindes.

Satzung
über die Benutzung von Kindertagesstätten der Stadt Hohenmölsen 

(Kindertagesstättenbenutzungssatzung – KitaBS)
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§ 4  
Öffnungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
montags bis freitags in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet, sofern diese Tage nicht auf einen gesetzlichen Feiertag 
fallen.

(2) Sind in begründeten Einzelfällen Abweichungen von den Öff-
nungszeiten nach Absatz 1 erforderlich, legt der Bürgermeister im 
Benehmen mit dem Kuratorium der betreffenden Kindertagesstätte 
diese Änderungen fest. Die geänderten Öffnungszeiten werden 
durch Aushang in der betreffenden Kindertagesstätte bekannt 
gegeben.

(3) Vorübergehende Schließungen von Kindertagesstätten aufgrund 
von Baumaßnahmen, zwischen Weihnachten und Neujahr, an 
sog. Brückentagen und für die Dauer von 3 Wochen während 
der Monate, in die die Sommerferien fallen, sind möglich. Zur 
Absicherung des Betreuungsbedarfes während dieser Zeiten öffnet 
eine Kindertagesstätte der Stadt Hohenmölsen. Eventuelle Mehr-
aufwendungen der Eltern durch den vorübergehenden Wechsel 
der Kindertagesstätte sind nicht erstattungsfähig.

 Die Kuratorien der Einrichtungen werden im Zusammenhang mit 
der Festlegung der Termine nach Satz 1 angehört.  

§ 5 
Betreuungszeiten

(1) Bei der Festsetzung der Betreuungszeiten wird grundsätzlich von 
vollen Stunden ausgegangen.  

(2) Für Krippen- und Kindergartenkinder, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a) Kinderförderungsgesetz  Anspruch auf einen ganz-
tägigen Platz haben, ist die Betreuung in der Kindertagesstätte 
nach Wahl der Eltern während der Öffnungszeiten in folgenden 
Betreuungsstufen möglich:
- mehr als 5 Stunden bis max. 8 Stunden pro Tag
- mehr als 8 Stunden bis max. 9 Stunden pro Tag
- mehr als 9 Stunden bis max.10 Stunden pro Tag
- mehr als 10 Stunden bis max. 12 Stunden pro Tag

(3) Für Hortkinder, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) Kinder-
förderungsgesetz Anspruch auf einen ganztägigen Platz haben, ist 
die Hortbetreuung in der Kindertagesstätte während der Schulzeit 
nach Wahl der Eltern während der Öffnungszeiten in folgenden 
Betreuungsstufen möglich:
- bis 2 Stunden pro Tag
- mehr als 2 Stunden bis max. 4 Stunden pro Tag
- mehr als 4 Stunden pro Tag  
 Während der Schulferien oder an unterrichtsfreien Tagen 

erfolgt die Hortbetreuung in den Betreuungsstufen
- halbtags bis max. 5 Stunden
- ganztags bis max. 12 Stunden.

(4) Für Krippen- und Kindergartenkinder, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 
Kinderförderungsgesetz Anspruch auf einen Halbtagsplatz haben, 
umfasst der Halbtagesplatz ein regelmäßiges Betreuungsangebot 
von maximal 5 Betreuungsstunden je Betreuungstag. Die Inan-
spruchnahme wird in der Regel vormittags von 06.30 Uhr bis 
11:30 Uhr bzw. von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr ermöglicht. 

 In begründeten Fällen sind hiervon in Absprache mit der Einrich-
tungsleitung Abweichungen möglich, insbesondere wenn dies aus 
Gründen der Erwerbstätigkeit oder einer besonderen familiären 
Situation erforderlich ist. Bei dieser Wahlmöglichkeit ist der 
Besuch der Kindertagesstätte auf bis zu 5 Stunden täglich oder 
im Übrigen auf max. 25 Stunden pro Woche beschränkt.

(5) Ändern sich die Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a und c Kinderförderungsgesetz für  einen ganztägigen 
Platz auf einen Halbtagesplatz, so erfolgt die Betreuung des Kindes 
ab dem Zeitpunkt der Anspruchsänderung halbtags gemäß Abs. 
3, soweit die Eltern nicht von der Möglichkeit einer freiwilligen 
zusätzlichen Betreuung nach Abs. 7 Gebrauch machen. Die Eltern 
teilen der Kindertagesstätte den genauen Zeitpunkt der Anspruchs-

änderung unter gleichzeitiger Angabe der künftig gewünschten 
Betreuungszeit unverzüglich mit. Sie verwenden dazu die in der 
Kindertagesstätte vorliegenden Änderungsmitteilungen.  

(6) Ändern sich die Anspruchsvoraussetzungen für einen Halbtages-
platz auf einen ganztägigen Platz, so erfolgt die Betreuung des 
Kindes auf Wunsch der Eltern künftig ganztägig entsprechend 
Abs. 2. Die Eltern teilen der Kindertagesstätte den genauen 
Zeitpunkt der Anspruchsänderung unter gleichzeitiger Angabe 
der künftig gewünschten Betreuungszeit unverzüglich mit. Sie 
verwenden dazu die in der Kindertagesstätte vorliegenden Än-
derungsmitteilungen.  

(7) Kinder, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Kinderförderungsgesetz 
Anspruch auf einen Halbtagesplatz haben, sind berechtigt, die 
Kindertagesstätte darüber hinaus zu besuchen, soweit einem 
entsprechenden Antrag der Eltern entsprochen wird.

§ 6 
Pflichten der Eltern / Nachweisführung

(1) Der Besuch der Kindertagesstätte ist freiwillig.
(2) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der vereinbarten Betreu-

ungszeit dem Betreuungspersonal und holen es nach Beendigung 
der Betreuungszeit persönlich und pünktlich wieder ab. Sofern 
eine schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt, 
dürfen Kinder den Weg von und zur Einrichtung allein zurück-
legen oder von anderen Personen abgeholt werden. Gleiches gilt 
für das Bringen des Kindes.  

(3) Die Eltern sind verpflichtet, den Verdacht oder das Auftreten an-
steckender Krankheiten beim Kind oder in der Wohngemeinschaft 
dem Betreuungspersonal unverzüglich mitzuteilen. Bei Verdacht 
bzw. Auftreten von Krankheiten, die nach dem Bundesseuchen-
gesetz meldepflichtig sind, erstattet die Einrichtungsleitung 
unverzüglich Meldung an das zuständige Gesundheitsamt und 
die Stadtverwaltung.

(4) Die Eltern haben gemäß § 60 SGB I alle Tatsachen anzugeben, die 
für die Nutzung der Kindertagesstätte notwendig sind sowie alle 
Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich 
sind, unverzüglich mitzuteilen sowie Beweismittel zu bezeichnen 
und auf Verlangen der Stadtverwaltung oder auf Verlangen des 
Trägers der Einrichtungsleitung vorzulegen.

(5) Die Eltern haben den Anspruch ihres Kindes auf einen ganztä-
gigen Platz bei Anmeldung ihres Kindes zur Aufnahme in eine 
Kindertagesstätte sowie bei der Änderung des Rechtsanspruchs 
von einem Halbtagesplatz auf einen ganztägigen Platz gegenüber 
der Stadt Hohenmölsen nachzuweisen. Das Gleiche gilt, wenn der 
Stadt Anhaltspunkte vorliegen, dass sich die Anspruchsvoraus-
setzungen für einen ganztägigen Platz verändert haben und die 
Stadt die Eltern zum Nachweis auffordert.

 Der Nachweis kann erfolgen durch eine  Bescheinigung des 
Arbeitgebers, des Gewerbeamtes (Gewerbeanmeldung) u.a. 
Einrichtungen über eine Erwerbstätigkeit, eine Aus-, Fort- und 
Weiterbildung bzw. eine Teilnahme an einer Maßnahme der 
Arbeitsförderung nach § 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
oder einer Maßnahme nach § 16 des Zweiten Buches Sozialge-
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setzbuch. Aus der Bescheinigung muss der zeitliche Umfang, der 
Ort der Tätigkeit und die Art des Arbeitsverhältnisses (unbefristet 
/ befristet mit Angabe des Beginns sowie dem Befristungsende) 
hervorgehen.

§ 7 
Versicherung / Haftung

(1) In der Kindertagesstätte gilt für alle angemeldeten Kinder bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz.

(2) Für Beschädigungen oder Verlust von Kleidungsstücken, mit-
gebrachtem Spielzeug, Fahrrädern oder sonstigen persönlichen 
Dingen wird durch die Stadt Hohenmölsen keine Haftung über-
nommen.

§ 8 
Abmeldung     

(1) Die Abmeldung eines Kindes vom Besuch der Kindertagesstätte 
sowie eine Reduzierung der vereinbarten Betreuungszeit ist unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Monaten zum Quartalsende möglich. 
Davon unberührt bleibt § 5 Abs. 5 – Änderung der Anspruchs-
voraussetzungen. 

(2) Aus folgenden wichtigen Gründen ist eine Abmeldung des Kindes 
mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende möglich:
- Wohnungswechsel in eine andere Stadt/Gemeinde;
- ärztlich bestätigte Kindertagesstättenunfähigkeit, welche 

voraussichtlich länger als 3 Monate andauert
(3) Die Geburt eines weiteren Kindes in der Familie berechtigt mit einer 

Frist von 1 Monat zum Monatsende zur Abmeldung des Kindes 
oder eine Reduzierung der vereinbarten Betreuungszeit.  

(4) Eine Erhöhung des Elternbeitrages aufgrund der Änderung der 
Gebührensatzung infolge eines Beschlusses des Stadtrates be-
rechtigt zur Kündigung des Betreuungsplatzes zum Zeitpunkt  
des Inkrafttretens der  Gebührenerhöhung.

(5) Für befristet in den Ferien aufgenommene Hortkinder sowie für 
sonstige zeitlich befristete Vereinbarungen gemäß § 3 Abs. 1 
Anstrich 6 gelten diese Kündigungstermine nicht.  

(6) Die Abmeldung vom Besuch der Kindertagesstätte gemäß § 8 
Abs. 1 bis 4 bedarf der Schriftform. 

(7) Bei Abwesenheit des Kindes wegen Urlaub der Eltern, Krankheit und 
ähnlichem ist das Betreuungspersonal rechtzeitig entsprechend zu infor-
mieren. Die Gebührenpflicht (Elternbeitrag) bleibt davon unberührt.  

(8) Der Wechsel innerhalb der kommunalen Kindertagesstätten ist 
nur zum Monatsende möglich.   

§ 9  
Elternbeiträge (Benutzungsgebühren)

(1) Die Eltern der Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, 
haben der Stadt Hohenmölsen einen monatlichen Elternbeitrag 
(Benutzungsgebühr) zu entrichten.

(2) Die Höhe des Elternbeitrages wird durch die Stadt Hohenmölsen 
in einer gesonderten Gebührensatzung festgesetzt.

(3) Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bereit-
stellung einer Mahlzeit bzw. von Getränken stehen, sind von den 
Eltern gesondert an den Anbieter, welchen die Stadt Hohenmölsen 

im Benehmen mit dem Kuratorium für die Kindertagesstätte 
einheitlich festlegt, zu zahlen. 

§ 10 
Kündigung

Eine fristlose Kündigung des Kinderbetreuungsplatzes kann durch 
die Stadtverwaltung Hohenmölsen erfolgen, wenn für zwei Monate 
der Elternbeitrag nicht bzw. nicht in voller Höhe entrichtet wurde. 
Die Eltern erhalten über die Kündigung des Kinderbetreuungsplatzes 
einen schriftlichen Bescheid. 

§ 11  
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

§ 12 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. April 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über den Besuch und die Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen der Stadt Hohenmölsen vom 15. Mai 2003 
außer Kraft.    

 

gez. von Fintel
Bürgermeister

Beantragung neuer Personaldokumente

Ab dem 16. Lebensjahr muss jeder Bundesbürger im Besitz eines 
Personaldokumentes sein (Personalausweis oder  Reisepass).

Sie benötigen dazu:
- Ehe oder Geburtsurkunde
- aktuelle Passbilder (zu beachten: für Reisepässe und Kinder-

reisepässe neue Frontalpassbilder)
- jetzigen Personalausweis oder Reisepass
Gebühr: 8 € für PA und 59 € für RP, Kinderreisepässe 13 €

neue Regelung bei Kinderreisepässen seit November 2007:
- Gültigkeit: 6 Jahre, max. aber bis zum 12. Lebensjahr (nicht 

wie bisher bis zum 16. Lebensjahr)
Bedingung: neben Geburtsurkunde und Passbild sowie Unterschrift 
des Kindes, Einverständniserklärung beider Eltern oder Nachweis 
der alleinigen Sorge
Achtung: Bei Ferien- und Klassenfahrten: Kinderreisepässe bis 
zum 12. Lebensjahr werden im Meldeamt, wenn alle Unterlagen und 
Unterschriften vorliegen, sofort ausgefertigt.
Da die Kinderreisepässe jetzt nur noch bis zum 12. Lebensjahr gül-
tig sind, muss danach bei Auslandsreisen ein Personalausweis oder 
Reisepass beantragt werden.
Diese Dokumente werden in der Bundesdruckerei GmbH Berlin 
hergestellt. Die Bearbeitungszeit beträgt 2-4 Wochen.

Sprechzeiten: Montag 13-15 Uhr
  Dienstag 9-11.30 13-17 Uhr
  Mittwoch ------------------------------
  Donnerstag 9-11.30 13-15 Uhr
  Freitag 9-11.30 Uhr

gez. Goder
Sachgebietsleiterin Einwohnermeldeamt

Einwohnermeldeamt
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Auf der Grundlage des §§ 6 und 44  der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993, GVBl. LSA S. 568 in der 
zurzeit gültigen Fassung und  der §§ 1,2 und 5 Kommunalabgabenge-
setz (KAG – LSA) vom 13. Dezember 1996, GVBl. LSA S. 405 in der 
zurzeit gültigen Fassung, i.V.m. §§  22 und 90 des SGB VIII (KJHG) 
in der zurzeit gültigen Fassung sowie auf der Grundlage des Gesetzes 
zur Förderung und Betreuung von Kinder in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz 
– KiFöG) vom 05.03.2003 GVBl. LSA S. 48 in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Hohenmölsen in seiner Sitzung am 
21. Februar 2008 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benut-
zung der kommunalen Kindertagesstätten in der Stadt Hohenmölsen, 
die nach dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kinderförderungsgesetz – KiFöG) geführt werden. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die Erziehungsberechtigten 
oder in dieser Eigenschaft gleichgestellte Personen und, soweit 
nur ein Elternteil erziehungsberechtigt ist oder das Kind nur mit 
einem Elternteil zusammenlebt, dieser Elternteil.

(2) Im Sinne dieser Satzung sind:
1. Krippenkinder - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebens-

jahres;  
2. Kindergartenkinder - Kinder ab dem vollendeten 3.Lebensjahr 

bis zum Schuleintritt;
 (Schuleintritt ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 der 1. August des 

Jahres, in dem das Kind erstmals die Schule besucht.)
3. Hortkinder - Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in 

den 7. Schuljahrgang sowie bei einer darüber hinaus gehenden 
Betreuung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

(3) Gebührenschuldner der Kindertagesstättengebühren sind die El-
tern der Kinder. Bei mehreren Gebührenschuldnern haften diese 
gesamtschuldnerisch.  Grundlage für die Erhebung der Gebühr ist 
der Aufnahme- und Gebührenbescheid gemäß § 3 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 der Kindertagesstättenbenutzungssatzung.

§ 3 
Beginn und Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Erhebungszeitraum der Kindertagesstättengebühren ist der Ka-
lendermonat. 

(2) Im Falle des Beginns, der Änderung oder der Beendigung des 
Gebührenschuldverhältnisses während eines Kalendermonats 
wird die Gebührenschuld anteilig ermittelt.

(3) Die Kindertagesstättengebühren sind spätestens am 20. Kalen-
dertag jedes Monats fällig. 

(4) Der Elternbeitrag ist auch bei vorübergehender Schließung der 
Kindertagesstätte (z.B. Ferien, Feiertage) sowie bei Fehltagen des 
Kindes zu entrichten. Die entsprechenden Fälligkeiten bestehen 
fort. 

§ 4 
Gebührenmaßstab

Die Höhe der monatlichen Elternbeitragsgebühr richtet sich nach 
dem Alter der Kinder, der angemeldeten Betreuungszeit sowie der 
Anzahl der Kinder einer Familie, die gleichzeitig eine kommunale 
Kindertagesstätte der Stadt Hohenmölsen nutzen.

Gebührensatzung
für die kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Hohenmölsen

(Kindertages stätten gebühren satzung – KitaGS)

§ 5 
Elternbeitrag

1. Regelgebühr für die Betreuung von  Kindern bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)

1.1. Regelgebühr pro Kind und Monat für Kinder bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres bei einer
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

10 Stunden pro Tag
 1 Kind 164,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 148,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 132,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

9 Stunden bis max. 10 Stunden pro Tag
 1 Kind 156,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 141,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 126,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

8 Stunden bis max. 9 Stunden pro Tag 
 1 Kind 149,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 135,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 120,00 Euro 
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

5 Stunden bis max. bis 8 Stunden pro Tag
 1 Kind 141,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 127,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 113,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von bis zu 

max. 5 Stunden pro Tag oder max. 25 Stunden pro Woche 
(Halbtagesbetreuung)

 1 Kind 106,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 96,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 85,00 Euro

2. Regelgebühr für die Betreuung von  Kindern im Alter vom vollen-
deten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergartenkinder)

2.1. Regelgebühr pro Kind und Monat für Kinder vom vollendeten 
3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt bei einer
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

10 Stunden pro Tag
 1 Kind 150,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 135,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 120,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

9 Stunden bis max. 10 Stunden pro Tag
 1 Kind 142,50 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 128,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 114,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

8 Stunden bis max. 9 Stunden pro Tag 
 1 Kind 135,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 121,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 108,00 Euro 
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von mehr als 

5 Stunden bis max. 8 Stunden pro Tag
 1 Kind 127,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 115,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 102,00 Euro
- durchschnittlich regelmäßigen Betreuungszeit von bis zu 

max. 5 Stunden pro Tag oder max. 25 Stunden pro Woche 
(Halbtagesbetreuung)

 1 Kind 92,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 83,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 74,00 Euro
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3. Regelgebühr für Hortbetreuung (Hortkinder) 
3.1. Regelgebühr pro Kind und Monat bei einer schultäglichen Be-

treuung bis max. 2 Stunden (inkl. Frühhort)
 1 Kind 17,00 Euro          
 2 Kinder ermäßigt auf 15,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 14,00 Euro
In den Ferien erhöht sich der Hortbeitrag für jede angefangene 
und tatsächlich angemeldete Kalenderwoche bei einer
* Betreuungsdauer ganztägig um
 1 Kind 21,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 19,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 17,00 Euro
* Betreuungsdauer bis max. 5 Stunden pro Tag (bis 12:00 Uhr) um
 1 Kind 13,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 12,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 10,50 Euro

3.2. Regelgebühr pro Kind und Monat bei einer schultäglichen Betreu-
ung von über 2 Stunden bis max. 4 Stunden (inkl. Frühhort)
 1 Kind 37,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 33,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 30,00 Euro
In den Ferien erhöht sich der Hortbeitrag für jede angefangene 
und tatsächlich angemeldete Kalenderwoche bei einer
* Betreuungsdauer ganztägig um
 1 Kind 16,50 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 15,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 13,50 Euro
* Betreuungsdauer bis max. 5 Stunden pro Tag (bis 12:00 Uhr) um
 1 Kind 8,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 7,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 6,50 Euro

3.3. Regelgebühr pro Kind und Monat bei einer schultäglichen Be-
treuung von über 4 Stunden (inkl. Frühhort)
 1 Kind 48,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 44,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 39,00 Euro
In den Ferien erhöht sich der Hortbeitrag für jede angefangene 
und tatsächlich angemeldete Kalenderwoche bei einer
* Betreuungsdauer ganztägig um
 1 Kind 13,50 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 12,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 11,00 Euro

* Betreuungsdauer bis max. 5 Stunden pro Tag (bis 12:00 Uhr) um
 1 Kind 6,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 5,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 5,00 Euro

3.4. Der Elternbeitrag für ein Hortkind, welches nur in den Ferien 
betreut wird, beträgt für jede angefangene Kalenderwoche
* Betreuungsdauer ganztägig
 1 Kind 24,50 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 22,00 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 20,00 Euro             
* Betreuungsdauer bis max. 5 Stunden pro Tag (bis 12:00 Uhr)
 1 Kind 17,00 Euro
 2 Kinder ermäßigt auf 15,50 Euro
 3 und jedes weitere Kind ermäßigt auf 14,00 Euro

§ 6 
Billigkeitsregelungen gemäß § 13 a KAG-LSA

Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis können ganz oder 
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine 
erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie 
ganz oder zum Teil erlassen werden.  

§ 7 
Sprachliche Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in der weib-
lichen und männlichen Form.

§ 8 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. April 2008 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Hohenmölsen vom 18. Juni 2003 außer Kraft. 

 

gez. von Fintel
Bürgermeister

- Melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen
- Melderegisterauskünfte
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinder-

reisepässe und vorläufige Personaldokumente
- Entgegennahme von Verlustanzeigen von Personaldokumenten
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auszug aus dem 

Gewerbezentralregister
- Lohnsteuerangelegenheiten (Ausstellung und Änderungen)
- Erklärung zum Entlastungsbetrag  
- Meldebescheinigungen
- Beantragung von Übermittlungssperren/Auskunftssperren
- vorzeitige Wehrerfassung 
- Untersuchungsberechtigungsscheine für Jugendliche bis 18 Jahre
- Beglaubigungen zur Vorlage bei Behörden
- Veranstaltungskartenvorverkauf für Veranstaltungen der Stadt 

Hohenmölsen 
- Auskunftsersuchen an Fachämter der Stadtverwaltung 
- Auskünfte zur Zuständigkeit überörtlicher Behörden
- Ausgabe gelber- und blauer Abfallsäcke für die AöR Abfall-

wirtschaft
- Ersatzausgabe Abfallratgeber Broschüre für die AöR Abfall-

wirtschaft
- Infothek-Angebotsbroschüren zur Bundes- und Landespolitik
- Vorbereitung von Wahlen:
 Einsichtnahme Wählerverzeichnis
 Beantragung Wahlschein
 Sonderwahllokal

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
 Mo:               - 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Die: 9.00 Uhr - 11.30 Uhr 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
 Do: 9.00 Uhr - 11.30 Uhr 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Fr: 9.00 Uhr - 11.30 Uhr                  - 
Außerhalb der Öffnungszeiten sind Terminvereinbarungen innerhalb 
der Dienstzeiten der Stadtverwaltung möglich unter der Rufnummer 
des Bürgerbüros 034441 / 422 15 Frau Goder und 034441 / 422 16 
Frau Ulrich.
Bitte nutzen Sie den angebotenen Bürgerservice und besuchen Sie 
das Bürgerbüro, Markt 13, 06679 Hohenmölsen.

gez. Brauer 
Leiter des Ordnungsamtes  

Was erledige ich im Bürgerbüro Hohenmölsen
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Wahlbekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses und Namen des gewählten 

Bewerbers der Kommunalwahl (Bürgermeisterwahl) 
am 16. März 2008 gemäß § 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung 

für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA)

1. Der Stadtwahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
18. März 2008 das endgültige Wahlergebnis der Bürgermeister-
wahl im Wahlgebiet Hohenmölsen ermittelt und folgende Fest-
stellungen getroffen:

  Zahl der Wahlberechtigten 8 333
  Zahl der Wählerinnen und Wähler 2 068
  Zahl der gültigen Stimmzettel 1 924
  Zahl der ungültigen Stimmzettel 144

2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Bürgermeisters:
 Die Zahlen der für den Bewerber abgegebenen Stimmen verteilen 

sich wie folgt:

 Familienname, Rufname gültige Stimmen
 von Fintel, Hans Dieter 1 924

3. Folgender Bewerber ist gewählt:

 von Fintel, Hans Dieter

4. Einspruch gemäß § 50 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) gegen die Gültigkeit der Wahl kann 
jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes Hohenmölsen bei 
dem für das Wahlgebiet zuständigem Wahlleiter binnen zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift einlegen.

 Anschrift: Stadtwahlleiter
 Markt 1
 06679 Hohenmölsen 

Hohenmölsen, 31. März 2008

gez. Brauer 
Stadtwahlleiter

Stadtwahlleiter Stadt Hohenmölsen

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Hohenmölsen

Die Stadt Hohenmölsen in 06679 Hohenmölsen, Markt 1, hat auf der 
Grundlage des Beschlusses des Stadtrates (Beschluss-Nr.: IV./7/2007 
vom 15.03.2007) die Planung des Vorhabens „Ausbau Schwarzer 
Weg“ eingeleitet.

Der Planbereich befindet sich in der Gemarkung Webau, Flur 1, 
Flurstücke (Fl. Stck.) und Teilflächen (TF):
10/13; 10/15 TF; 9/18 TF; 9/6 TF; 4/9 TF; 274 TF; 16/7 TF; 15/1 TF; 
2/1 TF; 19/3; 3/3; 20/8 TF; 17; 368 TF; 667/48 TF; 17/2; 263 TF; 431/12 
TF; 310; 18/1; 51/3 TF.

Die Lage des Plangebietes ist dem nachstehenden Kartenmaterial 
zu entnehmen.

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird hiermit die Feststellung im Rahmen einer Einzelfallprü-
fung nach UVPG bekannt gegeben, dass durch das genannte Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Verwaltungsverfahrens keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. Diese Feststellung ist nicht 
selbstständig anfechtbar.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zu Grunde liegen, können bei 
der Stadt-verwaltung Hohenmölsen, Bauamt (als zuständige Geneh-
migungsbehörde), Platz des Bergmanns 2, 06679 Hohenmölsen zu 
den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden.

Hohenmölsen, 1. April 2008

Stadt Hohenmölsen
Der Bürgermeister

gez. von Fintel

Schwarzer Weg

Gleichstellungsbeauftragte

Neue Homepage zum Familienportal

Am 29.02.2008 startete die Homepage des Familienportal des Bur-
genlandkreises. Auf diesen Seiten werden Informationen, Tipps und 
Angebote zur Erleichterung des Familienalltags gegeben. 

Wenn Sie Fragen zur Schwangerschaft, Geburt, Adoption, Mutter-
schutz, finanziellen Hilfen, Freizeit, Wohnen usw. haben, finden Sie 
dort kompakte Informationen.

Homepage:  www.familie-burgenlandkreis.de

gez. Busch
Gleichstellungsbeauftragte
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Bekanntmachung

der zur Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Hohenmölsen 

am 21. Februar 2008 gefassten Beschlüsse

Beschluss-Nr. IV./1/2008
Beschluss der Satzung zur 2. Änderung der 
Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadt 
Hohenmölsen vom 10. Juni 2004 (Amtsblatt 
der Stadt Hohenmölsen vom 29. Juni 2004) 
geändert mit der 1. Änderungssatzung vom 
20. April 2006 (Amtsblatt der Stadt Hohen-
mölsen vom 31. Mai 2006

Beschluss-Nr. IV./2/2008
Beschluss der Haushaltssatzung/Haushalts-
plan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 
2008

Beschluss-Nr. IV./3/2008
Beschluss zur Finanzierung kommunaler und 
privater Maßnahmen im Haushaltsjahr 2008 
in dem Programmbereich „Städtebauliche 
Sanierung Innenstadt Hohenmölsen“

Beschluss-Nr. IV./4/2008
Beschluss der Satzung über die Benutzung 
von Kindertagesstätten der Stadt Hohenmöl-
sen (Kindertagesstättenbenutzungssatzung 
- Kita BS)

Beschluss-Nr. IV./5/2008
Beschluss der Gebührensatzung für die 
kommunalen Kindertagesstätten der Stadt 
Hohenmölsen (Kindertagesstättengebühren-
satzung - KitaGS)

Beschluss-Nr. IV./6/2008
Beschluss der Satzung zur 1. Änderung der 
Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit

Beschluss-Nr. IV./7/2008
Beschluss zur Zulassung der Bewerbungen 
zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 
der Stadt Hohenmölsen am 16. März 2008

Beschluss-Nr. IV./8/2008
Beschluss zum Abschluss eines Mietver-
trages

Beschluss-Nr. IV./9/2008
Beschluss zum Verkauf von Grund und 
Boden

Beschluss-Nr. IV./10/2008
Beschluss zum Kaufvertrag über das Feuer-
wehrfahrzeug BARKAS B 1000 der Orts-
feuerwehr Hohenmölsen

gez. von Fintel
Bürgermeister

Girls`Day – Mädchen-Zukunftstag 
24. April 2008

Ratsbeschlüsse

Am 24. April 2008 findet wieder in ganz 
Deutschland der Aktionstag statt.

Mädchen sollen an diesem  Tag Berufe  und 
zukunftsweisende Studienfächer entde-
cken können, in denen Frauen bisher noch 
unterrepräsentiert sind. Trotz der besseren 
Schulabschlüsse entscheiden sich Mädchen 
im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Studi-
enwahl noch immer überproportional häufig 
für „typisch weibliche“ Berufsfelder und 
Studienfächer.

Frauen in Deutschland schöpfen ihre Berufs-
möglichkeiten nicht voll aus. Es fehlt gerade in 
den technischen und techniknahen Bereichen 
zunehmend qualifizierter Nachwuchs.

Die Anzahl der Absolventinnen in den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften ist weiterhin 
sehr gering.

Mädchen können sich unter www.girls-day.
de über den Aktionstag und das Thema Be-
rufsorientierung informieren.

Als Eltern können Sie Ihre Tochter auf ihrem 
Entscheidungsweg begleiten. Unterstützen 
Sie sie bei der Suche nach einem geeigneten 
Girls̀ Day-Platz.
Weitere Informationen: www.girls-day.de

gez. Busch
Gleichstellungsbeauftragte

10. Hohenmölsener 
Diabetikertag 

Einladung 

Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Hohenmölsen 

zum 

Anläßlich des Jubiläums eine Retrospektive zum  
Thema „Anerkanntes und Neues in der Diabetologie“ 

Wir laden 
 Sie ganz herzlich am Samstag, den 

 

19.04.2008 
 

von 10.00 bis 13.00 Uhr 
 

in das 
 

 Diabetesschulungszentrum 
Hohenmölsen 

 

der Asklepios Klinik Weißenfels-Hohenmölsen 
ein 

Programm: 
Zahlreiche Infostände 
zum Thema Diabetes 
Spezialuntersuchungen  
Kinderbetreuung mit   
Imbiss nicht nur für 
Diabetiker 

 
Besichtigung des           
Diabetikerzentrums 
Industrieausstellung im 
heizbaren Zelt 
Ausstellung „Diabetes 
gestern und heute“ 
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Die in diesem Teil geäußerten Meinungen und Beiträge müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen.Nichtamtlicher  Teil

Die Kirchengemeinden Hohenmölsen geben bekannt

Evangelische Kirchengemeinde Katholische Kirchengemeinde

Veranstaltungen des Evangelischen Kirchspiels 
Hohenmölsen-Land

Gottesdienste in den verschiedenen Kirchen

Misericordias 06.04. 10.15 Uhr Jaucha
Domini  14.00 Uhr Göthewitz (Kirche)
Jubilate 13.04. 10.15 Uhr Zembschen
Kantate 20.04. 10.15 Uhr Hohenmölsen
    Gottesdienst mit Taufe 
Rogate 27.04. 10.15 Uhr Hohenmölsen
   14.00 Uhr Teuchern im Pf legeheim 
    St. Georg mit Propst Herche 
    im Rahmen des Jahresfestes
   17.00 Uhr Wählitz Erlebnis-Kirche
    Horizonte-Gottesdienst
Himmelfahrt 01.05. 10.00 Uhr Taucha
    Open-Air Gottesdienst 

Treffpunkte im Gemeindehaus
Der Mütterkreis trifft sich am 08.April 19.00 Uhr.

Frauenhilfe-Treff (SeniorInnenkreis)  
am 09. April um 14.30 Uhr.

Frauenklönkreis am 17. April, 19.30 Uhr  (Das ist eine Gruppe 
von Frauen, die über alles Mögliche ins Gespräch kommen. Auch 
hier sind immer wieder neugierige Frauen eingeladen!!!)

Konfirmandentag in Hohenmölsen  
Samstag, den 19. April 9.00 Uhr-13.00 Uhr  

Kindertreff ist jeden Freitag ab 15.30 Uhr  
Da können alle (!) Kinder kommen!

Flötengruppe, donnerstags ab 16.00 Uhr.
Gitarrengruppen, mittwochs ab 14.30 Uhr.  

Gesprächskreis: „Glaube, Kirche und Religion“ 
und der Familienkreis am 29. April 19.30 Uhr. 

Erwachsentaufkurs, 17. April, 19.30 Uhr. 
Hier erleben Sie eine Einführung in den christlichen Glauben.

Proben des Gospelchor montags von 19.00-21.00 Uhr 
im Theißener Pfarrhaus. (Falls es Transport-, Fahrprobleme gibt 

melden Sie sich bitte im Gemeindehaus.)
Chor Muschwitz, immer freitags, 19.30 Uhr 
in der ehemaligen Schule Muschwitz

NEU!!! Elternkindkreis, Samstag, den 19. April, ab 15.00 Uhr 
(Das ist ein Angebot für jüngere Paare mit ihren Kleinkindern!)

Neu!!! Krabbelgruppe, immer mittwochs, ab 09.30 Uhr
Für Eltern mit Babys zum Erfahrungsaustausch und Kennenlernen.

Alle neugierigen Menschen sind zu den Veranstaltungen eingeladen. 
Man muss nicht Glied der Kirche sein. Lassen Sie sich einfach überraschen!

Herzliche Einladung zum Hausmusiktag 
in die Wählitzer Erlebnis-Kirche, Samstag, 26. April.

Jeder, der ein Instrument spielen kann oder gern Musik hört 
sei eingeladen.  

Kleider- und Schuh-Sammelaktion 
von Montag 28. April bis Freitag 02. Mai 2008
Sammelstelle: Evangelisches Gemeindehaus, 

Hohenmölsen, Altmarkt 10

Öffnungszeiten des Gemeindebüros
für den Pfarrbereich Hohenmölsen, Altmarkt 10

donnerstags, 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr,  Tel.: 03 44 41 / 2 29 10

Gottesdienste der Mariengemeinde 
Hohenmölsen/Teuchern im April 2008!

An den Samstagen im April laden wir zur religiösen Kleinstunde 
ein, von 9.30 - 12.00 (Kinder ab 3 Jahre) und ab 14.00 die Schüler/
innen zum Schülernachmittag

3. Sonntag der Osterzeit, 6. April 2008:
 60. Weihetag der Marienkirche in Hohenmölsen
 08.00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen

Dienstag, 8. April 2008:
 13.30 Uhr Senioren-Nachmittag in Hohenmölsen
 12.45 Uhr Abfahrt des Kirchenbus ab Hl. Kreuz Kirche Teuchern
  Thema: „Wachsende Wissenskluft? – Kinder/Groß- 
  eltern-Übergänge gestalten!“

4. Sonntag der Osterzeit, 13. April 2008:
 08.00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10.00 Uhr Eucharistiefeier Hohenmölsen

Dienstag, 15. April 2008:
 19.30 Uhr Kolpingsoffener Gemeindeabend:
  – „Spielabend!“ –

5. Sonntag der Osterzeit, 20. April 2008:
 08.00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen

6. Sonntag der Osterzeit, 27. April 2008:
 09.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen
  mit anschließendem Kirchencocktail
 14.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im St. Georgs Stift
 16.00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
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Musik von Oldies bis Hits

Eintritt frei!
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Auch in diesem Jahr findet in guter Tradition die Veranstaltung „Das 
Gymnasium stellt sich vor“ im Bürgerhaus der Stadt Hohenmölsen 
statt. In zwei Veranstaltungen, am 08. April und am 09. April 2008, 
jeweils ab 18.00 Uhr (Einlass), gestalten über 100 Gymnasiasten 
ein buntes Programm. Die Palette der Beiträge reicht von Gesang, 
Instrumentalstück, Theater, Sketch und Rezitation bis zu Tanz und 
sportlichen Showeinlagen. Martin Sichting und Anika Höpner werden 
interessant und charmant durch das Programm führen und dabei den 
einen oder anderen Scherz machen.

Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klassen übten und probten 
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen, allein daheim oder in der Mu-
sikschule und in Vereinen, um an diesem Abend ihr Können unter 
Beweis zu stellen und ein hoffentlich recht zahlreiches Publikum 
anspruchsvoll und kurzweilig zu unterhalten.

Dankeschön

Vom 17. Februar bis 1. März weilten drei belgische Studenten aus 
Lüttich und ihre Deutschlehrerin am Agricolagymnasium.

 Wir laden alle interessierten Eltern und Großeltern, Freunde und 
Bekannte sowie die breite Öffentlichkeit recht herzlich zu diesem 
Event ein. Lassen Sie sich bezaubern von der Vielfalt der Beiträge 
und genießen Sie einen unterhaltsamen Abend. Überzeugen Sie 
sich von der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler des 
Agricolagymnasiums.

Besuchen Sie uns im Bürgerhaus. Es lohnt sich! 
Der Eintritt ist natürlich frei!

Das Agricolagymnasium stellt sich vor

Studentenaustausch

Die zukünftigen Deutsch- und Englischlehrer der Hochschule „Char-
lemagne“ stellten in zahlreichen Klassen anschaulich ihr Land vor 
und  beantworteten Schülerfragen. Gleichzeitig nutzten sie auch die 
Möglichkeit, in verschiedenen Schultypen und einer Kindereinrichtung 
einen Einblick in die Entwicklung eines Kindes zum Erwachsenen 
zu gewinnen.

Au sf lü ge  n a ch 
Leipzig, Lützen, 
Weißenfels, Zeitz 
und zum Tagebau 
Profen machten sie 
mit Besonderhei-
ten unserer Region 
vertraut.

Da die Gäste aus 
dem „Schokoladen- 
land“ Belgien ka-
men, fanden sie 
einen Besuch der 
Manufaktur Argen- 
ta besonders inter-
essant und versahen 
sich im Werksver-
kauf mit Souve-
nirs.

In ihren Gastfamilien waren die Studenten zu richtigen Familien-
mitgliedern geworden und nahmen neben dem Alltag auch an den 
verschiedenen Freizeitaktivitäten ihrer Gastschüler teil (Schultheater, 
Sport, Feuerwehr). Oft trafen sie sich  nach Feierabend zu einem 
gemeinsamen Essen bzw. zum Diskobesuch.

Für die guten Erfahrungen und Erinnerungen, welche die Gäste mit-
nehmen konnten, bedanken sie sich unter anderem bei den Leitern 
und Kollegen des Agricolagymnasiums, der Pestalozzischule, der 
Sekundarschule, der Grundschule I, der Kita Kinderland-Sonnen-
schein, der Schokoladenfabrik Argenta, der Führerin im Unterirdischen 
Zeitz und besonders bei Familie van Winkoop, Familie Schröter und 
Familie Prokop.

gez. St. Benndorf

Bestattungshaus Fischer
WO BESTATTUNG KEIN VERMÖGEN KOSTET

Friedensstraße 7, 06679 Hohenmölsen
Tel.: 03 44 41 / 39 86 85

Urnenbeisetzung Komplett schon für 1.225,- € (inkl. MwSt.)
Schmuckurne, Friedhofskosten, Einäscherung usw.
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Arbeitnehmer betreuen wir von A-Z im 
Rahmen einer Mitgliedschaft bei der
Einkommensteuererklärung,
wenn Sie Einkünfte ausschließlich 
aus nichtsselbständiger Tätigkeit 
haben und Ihre Nebeneinnahmen 
aus Überschusseinkünften (z. B. 
Vermietung) die Einnahmegrenze 
von insgesamt  9.000 bzw. 

 18.000 nicht übersteigen.

kostenloses Info-Telefon:
08 00 - 1 81 76 16

Internet: www.vlh.de  •  e-mail: vlh@vlh.de

Beratungsstelle:

06679 Hohenmölsen
August-Bebel-Straße 1
Tel.: 03 44 41 - 2 26 65
Fax: 03 44 41 - 2 26 65

Bürozeit:
 Mo.   14.30-17.30 Uhr
 Mi. 9-12 Uhr u.  14.30-17.30 Uhr
 Do. 9-12 Uhr
 oder nach Vereinbarung.

L o h n s t e u e r h i l f e v e r e i n

Senioren-Video-Club 
AWO Pflegeheim

Mittwoch, 09.04.2008, 14.30 Uhr
 Kaffeenachmittag
 mit dem Video
 „Der westliche Harz“
gez. Berndt 

Der Seniorenklub 
Großgrimma informiert!

Donnerstag, 03.04.2008, 14.00 Uhr
 Leitungssitzung im Bürgerhaus

Donnerstag, 17.04.2008
 Tagesfahrt
 zum Restaurant „Neu Helgoland“
 mit  Dampferfahrt auf dem Müggelsee 
 bei Berlin.
 Der Bus setzt 07.30 Uhr in Zorbau
 ein, die anderen Haltestellen werden
 in der MZ noch bekannt gegeben.
gez. Busch
Leitungsmitglied

ÖSA
Versicherungen

Kreissparkasse
Weißenfels

Hohenmölsen, Herrenstraße (03’44’41) 47’00
Hohenmölsen, Kirschbergcenter (03’44’41) 9’73’90

Ihre preisgünstige Haushaltsversicherung jetzt hier:
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Veranstaltungskalender 2008

05.04. 15.00 Uhr Konzert der Musikschule Bürgerhaus
08. u. 09.04. 18.00 Uhr „Das Agricolagymnasium stellt sich vor“
   Bürgerhaus
12.04. 08.00 Uhr Volleyball-Turnier des Drei Türme e.V.
   in der GLÜCKAUF SPORTHALLE 
13.04. 10.30 Uhr Pittiplatsch und seine Freunde,
   SKZ „Lindenhof“
18.04. 19.00 Uhr Primavera Operetten Show Berlin präsentiert
   „Traumland der Operette“ 
   (bekannte Melodien aus Operette, Film &
   Musical, prachtvolle Kostüme, eine zauber-
   hafte Musik-Show) Bürgerhaus
19.04. 14.00 Uhr Deutsch-Griechischer Begegnungstag der
   Grundschule I mit Freundschafts-Schach-
   spiel, Musik des Mandolinenorchester
   Hohenmölsen e.V. und der Tanzgruppe
   „Sunflowers“ in der
   GLÜCKAUF SPORTHALLE 
19.04. 16.00 Uhr Hausmusiktag in der ErlebnisKirche Wählitz
21.-24.04.  Großes Fahrerlager einer lizenzfreien
   Offroad-Veranstaltung im Tagebaugelände
   der MIBRAG – ein langes Wochenende
   Spaß, Abenteuer und Action und das besonde-
   re Flair eines Fahrer- und Offroad – Technik-
   Lagers am Mondsee
25.04. 19.00 Uhr Volleyball Punktspiele des SV Großgrimma e.V.
   in der GLÜCKAUF SPORTHALLE
26.04. 14:00 Uhr Frühlingskonzert Mandolinenorchester
   Hohenmölsen, SKZ „Lindenhof“
27.04. 15.30 Uhr Handball – Punktspiele des SV Großgrimma e.V.
   in der GLÜCKAUF SPORTHALLE
27.04. 17.00 Uhr Horizonte - Gottesdienst - ErlebnisKirche Wählitz
30.04.  Maibaumsetzen – Marktplatz
01.05.  Tag der offenen Tür – FF Hohenmölsen
03.05.  Feierstunden Jugendweihe im Bürgerhaus
04.05. 09.00 Uhr Hohenmölser-Masters 4.Qualifikations-
   turnier Chemie Leipzig Fanclub Hohen-
   mölsen 1994 e.V.
   in der GLÜCKAUF SPORTHALLE
09.-11.05.  Sportfest SV Keutschen e.V. 
10.-11.05.  Pfingstbier – SV Werschen e.V.,
   Pfingstgesellschaft
15.05. 14.00 Uhr Kaffeenachmittag Seniorenclub Großgrimma
   Programm und Tanz mit den „Elstertaler
   Hausmusikanten“ im Bürgerhaus
17.05. 09.00 Uhr Badmintonturnier STB 81 Hohenmölsen e.V.
   in der GLÜCKAUF – SPORTHALLE
17.05. 14.00 Uhr 25-jähriges Chorjubiläum Stadtchor „Lyra“
   im Bürgerhaus
24.05. 20.00 Uhr Kino „Verrückt nach Paris “- ErlebnisKirche
   Wählitz
29.05.-01.06.  Frühlingsfest – Franz-Spiller-Platz
01.06. 09.00 Uhr Hohenmölser – Masters 5. Qualifika-
   tionsturnier Chemie Leipzig Fanclub
   Hohenmölsen 1994 e.V. in der GLÜCKAUF 
   SPORTHALLE
05.-08.06.  Sportfest – SV Hohenmölsen 1919 e.V.
13.-15.06.  Heimatfest – SV Großgrimma e.V.
14.06. 20.00 Uhr Kino „Geh und lebe“ - ErlebnisKirche Wählitz
20.-22.06.  7. Mondsee Reit- und Springturnier
27.-29.06.  BMW-Treffen – Mondsee
28.-29.06.  Regionaler Kirchentag – Altmarkt

05.07. 20.00 Uhr Kino - ErlebnisKirche Wählitz
05.-06.07.  Kinder- und Gartenfest ,
   KGS „Neues Leben“
11.-13.07.  75 Jahre SV Eintracht Jaucha  e.V.,
   Sportplatz Jaucha
11.-13.07.  7.  Bikertreffen der „Motorradfreunde Gru- 
   nau e.V.“, Mondsee
02.08.  Strandfest am Mondsee
30.08. 20.00 Uhr Kino - ErlebnisKirche Wählitz
04.-07.09.  Herbstmarkt
06.-07.09.  12. Mondsee-Drachenfest
27.09. 16.00 Uhr Folk-Dance mit der Gruppe Pit Cut,
   ErlebnisKirche Wählitz
03.10.  15. Kinder- Stadt- und Vereinsfest im Bür- 
   gerhaus und auf dem Platz des Bergmannns
03.10.  Herbstkonzert Stadtchor und Mandolinen-
   orchester, in der Stadtkirche St. Peter
05.10. 09.00 Uhr Hohenmölser-Masters 7. Qualifikations- 
   turnier Chemie Leipzig Fanclub,  in der
   GLÜCKAUF SPORTHALLE
11.10. 16.00 Uhr Konzert – ErlebnisKirche Wählitz
19.10. 17.00 Uhr Horizonte - Gottesdienst - ErlebnisKirche Wählitz
25.10. 12.00 Uhr Volleyballturnier – Jugendsozialarbeiter,
    in der GLÜCKAUF SPORTHALLE
25.-26.10.  Kaninchenausstellung im Volkshaus
02.11. 09.00 Uhr Hohenmölser-Masters 8. Qualifikations- 
   turnier Chemie Leipzig Fanclub,
   in der GLÜCKAUF SPORTHALLE
15.-16.11.  Rassegeflügelausstellung – Volkshaus
28.-29.11.  „Wir sind angekommen !“
   10 Jahre Umsiedlung Gemeinde Groß-
   grimma
28.11. 18.00 Uhr Weihung der restaurierten Glocken und
   Glockenläuten anschließend ökumenischer 
   Festgottesdienst vor und in der Stadtkirche 
   St. Peter
29.11. 14.00 Uhr Festakt im Bürgerhaus
  20.00 Uhr Stadtball im Bürgerhaus
04.-07.12.  Weihnachtsmarkt – Altmarkt
06.12.  Weihnachtsmarkt – Werschen
06.12.  Weihnachtsshow der „Sunflowers“,
   im Bürgerhaus
07.12.  Adventskonzert mit dem Stadtchor „Lyra“ 
   und der Jagdhornbläsergruppe Teuchern der 
   Jägerschaft Hohenmölsen in der Stadtkirche 
   St. Peter
13.12. 09.00 Uhr Hohenmölser-Masters Finalturnier 
   Chemie Leipzig Fanclub,
    in der GLÜCKAUF  SPORTHALLE
14.12. 14.00 Uhr Weihnachtskonzert Mandolinenorchester, 
   SKZ „Lindenhof“
13.-14.12.  Kreisausstellung Kaninchen – Volkshaus
20.12. 15.00 Uhr Weihnachtskonzert Kinder Musikschule
   Nowak SKZ „Lindenhof“
21.12. 15.00 Uhr Weihnachtskonzert Jugend Musikschule  
   Nowak SKZ „Lindenhof“
24.12.  Christvesper mit dem Stadtchor „Lyra“,
    in der Stadtkirche Hohenmölsen
31.12.  Silvesterparty – Bürgerhaus

Stand 12. März 2008 
Änderungen vorbehalten

Kultur und Sport in Hohenmölsen
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Freiwillige Feuerwehr Hohenmölsen lädt ein 

Tanz in den Mai – Tag der offenen Tür - Himmelfahrt 

18:30 Uhr
Maibaumsetzen auf dem Marktplatz und 
anschließendem Fackelumzug 

30. April 

20:00 Uhr
Tanz in den Mai mit DJ Silvan 

1. Mai 9:00-18:00 Uhr 
Tag der offenen Tür

10:00-14:00 Uhr
Leißlinger Blasmusikanten 

Wir sorgen für
das leibliche Wohl

unserer Gäste! 

Wir bieten 
Unterhaltung

für Jung und Alt! 

* * *    Auch /Trotz Männertag!    * * *

Erbsensuppe aus der 
Gulaschkanone
Roster, Steakes und 
Mutzbraten
Fischbrötchen
Kaffe und Kuchen 
vielfältige Getränke 

(am 30.04. Mixgetränke an der 
„Teufeltheke“!)

Feuerwehrspiele für 
Kinder durch die 
Jugendfeuerwehr
Preiskegeln
Schießstand durch den 
Schützenverein HHM 
Fahrrad –Verkehrspark 

durch die Verkehrswacht 
HHM/Teuchern
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Freizeitplan  April

  Freizeiteinrichtung Internetcafe

Dienstag 01.04. Theatergruppe 16.00 - 18.00 Uhr Spiele im Internet
Mittwoch 02.04. gesunde Ernährung 15.00 - 17.30 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Donnerstag 03.04. Sport 16.00 - 18.00 Uhr Film bearbeiten
Freitag 04.04. Videoabend 15.00 - 18.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Samstag 05.04. offener Treff 15.00 - 18.00 Uhr Bewerbung 
Montag 07.04. Mittelaltermarkt  15.00 - 17.30 Uhr Recherche im Internet
Dienstag 08.04. offener Treff 15.00 - 17.30 Uhr Lebenslauf
Mittwoch 09.04. Mittelaltermarkt  15.00 - 16.00 Uhr Chatten
Donnerstag 10.04. Bastelnachmittag 16.00 - 18.00 Uhr Spiele im Internet
Freitag 11.04. Film 15.30 - 18.00 Uhr Chatten
Samstag 12.04. Sport 16.00 - 18.00 Uhr  benutzen einer
     Suchmaschine
Montag 14.04. offener Treff 15.00 - 18.00 Uhr Film bearbeiten
Dienstag 15.04. Mittelaltermarkt 15.00 - 17.00 Uhr Surfen
Mittwoch 16.04. Bastelnachmittag 16.00 - 18.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Donnerstag 17.04. Sport 16.00 - 18.00 Uhr Recherche im Internet 
Freitag 18.04. offener Treff 16.00 - 18.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Samstag 19.04. Film 15.00 - 17.00 Uhr  Plakat erstellen
Montag 21.04. Mittelaltermarkt 15.00 - 17.00 Uhr surfen und chatten
Dienstag 22.04. Theatergruppe 16.00 - 18.00 Uhr Lebenslauf
Mittwoch 23.04. Film  17.00 - 21.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Donnerstag 24.04. Sport 16.00 - 18.00 Uhr Aufbau eines PC
Freitag 25.04. Videoabend 15.00 - 17.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen
Samstag 26.04. Musikabend 17.00 - 19.30 Uhr
Montag 28.04. Theatergruppe 15.00 - 18.00 Uhr Filmbearbeitung 
Dienstag 29.04. Bastelnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr surfen und chatten
Mittwoch 30.04. offener Treff 15.00 - 18.00 Uhr Zehn-Finger-Tippen 

gez. Christine Wende
Leiterin der Freizeiteinrichtung

  Freizeiteinrichtung „Am Wasserturm“

Freundschaftskampf
SV Hohenmölsen Hdw. - SG Wälitz gem.

1944 Holz - 1965 Holz

Beide Teams lieferten sich im ersten Abschnitt 
einen ausgeglichenen Kampf. Mit leichten 
Vorteilen verließen die Gäste, 22 Holz 
Vorsprung, die 4 Bahnen. Gulich, E. 345 
und Böhme, Helga 329 Holz gegenüber den 
Hohenmölsener Handwerker Runge, G. 322 
Holz, sowie Lehmann, M. 330 Holz. Starke 
Phasen der Gastgeber im Mittelfeld reichten 
an diesem Tag nicht, um den Wählitzern weit 
davon zu ziehen.

Freizeitkegeln

Immer wieder konterten die knapp in Führung 
liegenden, mit ihrem Mannschaftsleiter Han-
ke, R., der 332 Holz und Beck, R. 315 Holz, 
welche gegenüber ihren Partnern Reichardt, 
K. 334 und Brückner, W. 328 Holz erspielten. 
Bei 60 Wurf (15 Kugeln über 4 Bahnen in die 
Vollen) hervorragend.

Die Handwerker der Freizeitkegler schickten 
nun ihre vermeintlich zwei stärksten Spieler 
in den Wettkampf. Nun sollten die 7 Punkte 
Vorsprung wettgemacht werden, um selbst 
erstmals in Führung zu gehen. Die Wählitzer 
Gäste mit Richter, E. und Dreyhaupt, H. gin-
gen wie ihre Vorgänger optimistisch in ihre 
Bahnen und nahmen den Hohenmölsenern 
den Schneid. Nichts lief an diesem Tag bei 
Beiden und man enttäuschte die Mannschafts-
kameraden (Kegelbrüder) sehr.

Das Ergebnis von Richter, E. 296 Holz und 
den an diesem Tag Mannschaftsbesten Drey-
haupt, Hartwig mit 348 Holz, machten den 
Auswärtserfolg perfekt. Die Leistungen von 
Voigt, R. 313 und Göcker, D. 317 zeigten auf, 
dass diese noch einmal 14 Holz abgaben. 

Bei der anschließenden Spielauswertung 
bedankten sich beide Mannschaftsleiter für 
den fairen Wettkampf und machten dabei 
schon jetzt auf den Rückkampf sowie auf 
den im Oktober stattfindenden Mannschafts-
pokal Wählitz-Großgrimma-Hohenmölsen 
aufmerksam.

gez. D. Göcker

Jagdgenossenschaft Hohenmölsen

Bekanntmachung

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Hohenmölsen findet am 1. April 2008 
um 19.00 Uhr im Hotel Neumann, Kleiner Saal, Oststraße 26, 06679 Hohenmölsen, statt. Alle 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft und Eigentümer bejagdbarer Flächen in der Gemarkung 
Hohenmölsen sind recht herzliche eingeladen. 

Die Stadtverwaltung Hohenmölsen gratuliert allen 
Geburtstagskindern und Jubilaren der Stadt Hohenmölsen 
und der Ortschaften und verbindet damit beste Wünsche für 

ein neues Lebensjahr in Gesundheit und Freude.

Tagesordnung:
- Begrüßung und Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung
- Bericht Jagdvorstand
- Kassenbericht
- Diskussion zu beiden Berichten
- Bericht der Kassenprüfung

- Beschlüsse:
 Entlastung Vorstand, Kassenprüfer,
 Reinertrag Jagdpacht
- Bestätigung Abschlussplan für Jagdjahr 

2008/2009
- Beschluss: Auszahlung/Höhe Jagdpacht-

reinertrag 

gez. Jagdvorstand
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Antennenverein Hohenmölsen

Information

TV, Analoger Bereich
- Nach jahrelanger Wartesituation wurde am 6.3.2008 das bisherige 

Hilfssignal des ehemaligen regionalen Programms „WSF“ auf 
dem Kanal S19 abgeschaltet.

- Das Programm „N24“ wurde vom Kanal S38  auf S19 verlegt.
- S38 wird zu gegebener Zeit im Zusammenhang des digitalen 

Ausbaus genutzt. 

Vertreterversammlung
 Der Vorstand ruft weiter dazu auf, dass sich Mitglieder als Vertreter 

ihres Bereiches für die jährliche Vertreterversammlung melden.

Jahresbeitrag 2008
- Zahlungstermin sofort 
- Summe: 32,00 €
- Kto.- Nr. 3 000 000 525
- BLZ: 800 540 00 KSK Weißenfels

gez. Nitschke
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Wir drucken gern ...

Satzerstellung, Werbegestaltung, Fraktursatz, Bildbearbeitung, Stempelherstellung,

einfarbiger und vollfarbiger Digitaldruck, Offsetdruck
... von der Visitenkarte bis zum Buch – alles aus einer Hand ...

Chemie Leipzig Fanclub 
Hohenmölsen 1994 e. V.

Fanclub-News
* „Intering GmbH Leuna“ gewinnt 1. Quali-Turnier
Das 1. von 8 Quali-Turnieren  für das 11. „Hohenmölsner-Hobby-
Masters“ gewann das Team aus dem Kosovo.

* Silvio Gall jetzt Ehrenvorsitzender.
Am Rande des Turniers wurde Silvio Gall, der 11 Jahre Vorsitzender 
war, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Herzlichen Glückwunsch.

Vorschau
Quali-Turnier Nr. 2, am 06.04. ab 09.00 Uhr in der GLÜCKAUF 
SPORTHALLE
Anmeldungen sind noch jederzeit möglich, Tel.:  034441 / 20401.

* „Diabetikertag“ am 19.04. Krankenhaus Hohenmölsen.
Wir sammeln wieder für das Ferienlager diabeteskranker Kinder!
Tischtennisturnier um den „Dr.-Milek-Cup-Wanderpokal“.
Neu ist diesmal die Zusammenarbeit mit dem „TT-Club-Taucha“.
An diesem Tag wird der wiedergewählte Bürgermeister von Ho-
henmölsen, Hans Dieter von Fintel, Ehrenmitglied unseres Vereins. 
Damit möchten wir der Stadt Hohenmölsen danken für die sehr gute 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Für das 11. Hobby-Masters-Finale am 13.12.2008 haben Täve 
Schur und „Haschi & Freunde“ ihr Kommen fest zugesagt – es ist 
dann unser 100. Turnier!!!

Bis bald Euer „Sachsen-Galli“

Liebe Wählerinnen und Wähler!

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die Glückwünsche 
zu meiner Wiederwahl am 16.03.2008 als  Bürgermeister der 
Stadt Hohenmölsen danke ich Ihnen recht herzlich.

Mein persönliches Anliegen in der Zukunft wird es sein, unsere 
Stadt mit gleicher Energie und Tatkraft weiterzuführen. 
Mein oberstes Ziel ist es, auch weiterhin Bürgermeister für 
alle Bürgerinnen und Bürger zu sein.

Hans Dieter von Fintel
Bürgermeister

Brasack-Drucksachen
August-Bebel-Straße 1

06679 Hohenmölsen
Tel: (03 44 41) 2 30 69
Fax: (03 44 41) 2 30 71

Sie benötigen Stempel, Adressetiketten
oder Laminate bis A3

auch selbstklebend und für hinter Glas (nur bis A4)
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Steuern sparen!
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten

und bearbeiten Ihre

Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer

Mitgliedschaft statt, ausschließlich bei Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten und

Unterhaltsleistungen.

Beratungsstelle: 06679 Hohenmölsen Goethestr. 39
Beratungsstellenleiter: Erich Harpke (Steuerfachg.)

Tel.: 03 44 41 / 2 29 63 Fax: 03 44 41 / 3 96 22
  EMail: eharpke@lsthv.de

Öffnungszeiten: Di-Fr 16.00-19.00 Do   09.00-16.00
 Sa 09.00-12.00
 und nach telefonischer Vereinbarung
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Lohnsteuerhilfe
für Arbeitsnehmer e.V. • Lohnsteuerhilfeverein • Sitz Gladbeck

Veranstaltungen im April

05.04.2008 8.30-15.30 Uhr Erste-Hilfe-Kurs - DLRG
12.04.2008 8.30-15.30 Uhr Erste-Hilfe-Kurs - DLRG
13.04.2008 10.30 Uhr „Pittiplatsch und seine Freunde“
18.04.2008 18.00 Uhr IGBCE, Ortsgruppe Hohenmölsen
19.04.2008 8.30-15.30 Uhr Erste-Hilfe-Kurs - DLRG
19.04.2008 9.30-13.30 Uhr Kreisparteitag, Die Linke – Naumburg
25.04.2008 19.00 Uhr Verein der Ziergeflügel- und
   Exotenzüchter Hohenmölsen e.V.
26.04.2008 8.30-15.30 Uhr Erste-Hilfe-Kurs - DLRG
  
jeden Montag 19.00 Uhr Probe Stadtchor „Lyra“
   Hohenmölsen e.V.
jeden Dienstag ab 13.45 Uhr Unterricht Musikschule Nowak
jeden Dienstag 19.00 Uhr Textilzirkel
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Probe Mandolinenorchester
   Hohenmölsen e.V.
jeden Donnerstag 14.00 Uhr Seniorensport STV 81
   Hohenmölsen e.V.
jeden Freitag 9.30 Uhr Übungsstunde DRK

Änderungen vorbehalten!

gez. Grabs

SKZ „Lindenhof“

Empfang Handballmannschaft

Unser Bürgermeister empfing am 26.02.2008 die Mädchen-Handball-
mannschaft und den Schulleiter der Sekundarschule Hohenmölsen. 
Die Mannschaft hatte beim Turnier

„Jugend trainiert für Olympia“

am 23.01.2008 in Magdeburg einen hervorragenden vierten Platz 
belegt. Neben Dank und Anerkennung gab es für die Anwesenden 
noch ein kleines Präsent.

 
 

 
 

Liebe Freunde der Musik, 

 

Sie sind herzlich eingeladen, wenn die 

Schüler der Kreismusikschule „Heinrich 

Schütz“, insbesondere der Außenstelle 

Hohenmölsen und Teuchern, im Saal des 

Bürgerhauses aufspielen. Die Schüler 

erhalten Unterricht in den Fächern Gesang, 

Klavier, Violine oder Gitarre und möchten 

Ihnen mit Musik Freude bereiten. 

Deshalb freuen wir uns auf Ihren Besuch 

am Samstag, dem 3.3.2007 um 16.00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei! 

Lehrer der Kreismusikschule 
 

Sie sind herzlich eingeladen, wenn die Schüler der

Kreismusikschule „Heinrich Schütz“
vorwiegend aus dem Bereich Hohenmölsen und 

Umgebung sowie der Kinder- und Jugendchor und 
das Schulorchester des Goethegymnasiums 
unter der Leitung von Frau Christel Rudolf 

im Saal des Bürgerhauses Hohenmölsen 
zu Ihrer Freude musizieren.

Deshalb freuen wir uns auf Ihren Besuch beim

Frühlingskonzert
am Samstag, dem 05. April um 15.00 Uhr.

Die Veranstaltung ist für alle Besucher kostenfrei.

A. Raczek, Leiter der Kreismusikschule

Zwangsversteigerung am 14.04.2008,

- 2-Raum Eigentumswohnung mit Keller,
- in gepflegter, ruhiger Wohnlage von Hohenmölsen,
- Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt, die Bushaltestelle 

sowie alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind 
bequem zu Fuß zu erreichen,

- Wohnfläche ca. 70 m2, Hochparterre, voll saniert,

- Versteigerungstermin: 14.04.2008, 08.30 Uhr,
- Amtsgericht Weißenfels,
- gerichtlicher Verkehrswert: 26,6 TEUR,
- Verhandlungsbasis: 13,3 TEUR

Auskunft erteilt die Kreissparkasse Weißenfels, Herr 
Landmann und Frau Kitzing, Tel. 344-378 bzw. Tel. 344 -387
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SV Großgrimma e.V.

Abteilung Volleyball

Punktspiel Damen 27.04.2008, 19.00 Uhr 
GLÜCKAUF SPORTHALLE Hohenmölsen

 WSG Süd Weißenfels - Rot Weiß Weißenfels IV
 SV Großgrimma - WSG Süd Weißenfels
 SV Großgrimma - Rot Weiß Weißenfels IV

gez. K. Richter
Abteilungsleiterin

Abteilung Handball

Heimspiele in der GLÜCKAUF SPORTHALLE

Samstag, 05.04.2008
 12.30 Uhr SV GGr. weibl. Jgd. E - MSV Buna Schkopau
 15.30 Uhr SV GGr. II., KKl. Damen - TSV Halle-Süd II.

Sonntag, 13.04.2008
 14.00 Uhr SV GGr. II., KKl. Damen - SV Fortuna Kayna
 16.00 Uhr SV GGr. BL Damen - TSV Halle-Süd

Sonntag, 27.04.2008
 16.00 Uhr SV GGr., BL Damen - HSV Sangerhausen
 17.30 Uhr SV GGr. II., KKl. Damen - BSV Fichte Erdeborn

gez. W. Wagner

SV 1919 Hohenmölsen e.V.

Abt. Fußball

Dienstag, 01.04.2008
 17.00 Uhr G/W Langendorf E-Jug. - SV Hohenmölsen E-Jug.

Mittwoch, 02.04.2008
 17.00 Uhr SV HHM F-Jug. (Pokal) - R/W Weißenfels F-Jug. I.

Samstag, 05.04.2008
 09.30 Uhr SV Hohenmölsen E-Jug. - R/W Weißenfels E-Jug. II.
 13.00 Uhr Wacker Wengelsderf II. - SV Hohenmölsen II.
 15.00 Uhr VfB Dehlitz - SV Hohenmölsen I.

Sonntag, 06.04.2008
 09.30 Uhr SpG Wsf./Markw. F-Jug II. - SV Hohenmölsen F-Jug.

Mittwoch, 09.04.2008
 17.00 Uhr SpG Wsf/Markw. I. (Pokal) - SV Hohenmölsen E-Jug.

Samstag, 12.04.2008
 09.30 Uhr SV Hohenmölsen F-Jug. - B/W Zorbau F-Jug.
 09.30 Uhr Eintracht Lützen E-Jug . - SV Hohenmölsen E-Jug.
 13.00 Uhr SV Hohenmölsen II. - G/W Langendorf II.
 15.00 Uhr SV Hohenmölsen I. - G/G Osterfeld

Mittwoch, 16.04.2008
 17.30 Uhr SpG Wsf./Mark. F-Jug. I. - SV Hohenmölsen F-Jug.

Donnerstag, 17.04.2008
 17.30 Uhr SV Hohenmölsen E-Jug. - S/G Deuben E-Jug.

Samstag, 19.04.2008
 09.30 Uhr SV Hohenmölsen F-Jug. - G/W Langendorf F-Jug.
 09.30 Uhr SV Teuchern E-Jug. - SV Hohenmölsen E-Jug.
 15.00 Uhr SG Trebnitz - SV Hohenmölsen II.
 15.00 Uhr SV Naumburg 05 II. - SV Hohenmölsen I.

Donnerstag, 24.04.2008
 17.30 Uhr SV Hohenmölsen E-Jug. - B/W Zorbau E-Jug.

Samstag, 26.04.2008
 09.30 Uhr Fortuna Leißling F-Jug . - SV Hohenmölsen F-Jug.
 13.00 Uhr SV Hohenmölsen II. - FC Marekwerben II.
 15.00 Uhr SV Hohenmölsen I. - Droyßiger SG

Änderungen vorberhalten!
gez. Lutz Opitz

Abteilung Kegeln

Samstag, 05.04.2008 (Herren)
 09.00 Uhr SV Hohenmölsen II. - KSV Borau I.
 13.00 Uhr SV Hohenmölsen - SKC Schkopau

Sonntag, 06.04.2008 (Herren)
 09.00 Uhr KV Wilhelmshöhe Wfls. I. - SV Hohenmölsen

Samstag, 12.04.2008 (Herren)
 09.00 Uhr SV Anhalt Bernburg - SV Hohenmölsen

Sonntag, 13.04.2008 (Damen)
 09.00 Uhr SV Teuchern 1910 - SV Hohenmölsen

gez. Fritsche
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SV Eintracht Jaucha e.V.

Termine im April  2008

Punktspiele  Kreisliga (KL), 2. Kreisklasse (2.KKL)

Samstag, 05.04.2008
 13.00 Uhr S.- G. Deuben II - SV Eintracht Jaucha II
 15.00 Uhr S.- G. Deuben - SV Eintracht Jaucha

Samstag, 12.04.2008
 12.30 Uhr SV Eintracht Jaucha II - SV Uichteritz III
 15.00 Uhr SV Eintracht Jaucha - SV Uichteritz II

Samstag, 19.04.2008
 12.30 Uhr SV Eintracht Jaucha II - SV Keutschen II
 15.00 Uhr SV Eintracht Jaucha - SV Keutschen

Samstag, 26.04.2008
 12.30 Uhr Empor Gröben II - SV Eintracht Jaucha II
 13.00 Uhr TSV Großkorbetha II - SV Eintracht Jaucha

gez. Nitschke

1. Skatverein Hohenmölsen 1994 e.V.

Spielplan Monat April 2008

Freitag, 04.04.2008
 18.30 Uhr 14. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen,

Freitag, 11.04.2008
 18.30 Uhr 15. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen,

Sonnabend, 12.04.2008
 10.00 Uhr 2. Punktspieltag
  Hohenmölsen I (Oberliga) spielt in Alsleben gegen den
  Club der Riedgänse Martinsrieth, die Halberstädter Asse
  sowie den SV Grand mit Dreien Alsleben.
  Hohenmölsen II (Landesliga) trifft in Roßla auf die
  Skatspezies Ermlitz II, den SK Zscherben II und die
  Südharzbuben Roßla.

Freitag, 18.04.2008
 18.30 Uhr 16. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen,

Freitag, 25.04.2008
 18.30 Uhr 17. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen,

Sonnabend, 26.04.2008
 10.00 Uhr 3. Punktspieltag
  Hohenmölsen I muss in Roßla gegen die Rosenbuben
  Sangerhausen I, die Altmärker Stendal sowie die Brun-
  nenbuben Bad Lauchstädt spielen.
  Hohenmölsen II hat ein Heimspiel und trifft im SKZ
  „Lindenhof“ Hohenmölsen auf den SC VS Herz-Zehn
  Halle I, den 1. Halleschen SV II und auf die Rosenbuben
  Sangerhausen II.

Vorschau

Donnerstag, 01.05.2008
 10.00 Uhr Skatturnier um den Männertags-Pokal
  im Feuerwehrdepot in Tornau.

Sonntag, 04.05.2008
 10.00 Uhr 1. Mai – Preisskat in Stößen (Speiseraum der Schule).

Änderungen vorbehalten!

gez. Pohle / Pressewart

SG Wählitz e.V.

Spielplan April 2008

Abteilung Kegeln

Sonnabend, 05.04.2008
 09.00 Uhr SG Wählitz IV - SV Blau-Gelb Stößen I
 13.00 Uhr ESV Lok Magdeburg - SG Wählitz I
 13.00 Uhr SG B-W Weißenfels I - SG Wählitz III
 13.00 Uhr KV Wilhelmshöhe III - SG Wählitz V
 13.00 Uhr SG Wählitz Jgd. - TSV Germania Salzmünde

Sonnabend, 12.04.2008
 09.00 Uhr SG Wählitz V - SG B-W Weißenfels II
 13.00 Uhr SG Wählitz I - SV G-W Granschütz I
 14.00 Uhr SV G-W Granschütz II - SG Wählitz II

Sonntag, 13.04.2008
 09.00 Uhr SG Wählitz Damen I - SV 1924 Nebra Damen

gez. Der Vorstand

Rechtsanwalt
Mathias Griesbach

Sie haben rechtlichen Beratungsbedarf ?! 
Mein Vorschlag:  Reden Sie einfach mit mir, 
bevor Sie handeln. 
Bei aktuellem Rechtsproblem: Zögern Sie nicht. 
Kommen Sie gleich her. Ich helfe Ihnen weiter.
August Bebel Str. 1 - 06679 Hohenmölsen 
Tel. (034441) 398687 - www.die-schwurhand.de
Termine jederzeit, auch Freitag nachmittags
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Termine und Vorschau

08.04.08 Gera
 „Ein Abend mit Semino Rossi“ 

11.04.08 Einkaufsfahrt Saalepark
 (Abfahrt 08.45 Uhr HHM u. Kreisgebiet)

13.04.08 Einkaufsfahrt Bad Muskau
 (Abfahrt 05.00 Uhr HHM u. Kreisgebiet)

19.-20.4. Hamburg „Fischmarkt“
 mit Schiff- und Stadtrundfahrt

 (Abfahrt 22.00 Uhr HHM u. Kreisgebiet)

09.-14.5. Fahrt nach Heubach
 Ausflüge u.a. zum Pfingstfest der 
 Volksmusik im Naturtheater Stein- 
 bach-Langenbach mit: Mariane und 
 Michael, Sigrid u. Marina, Die Schä- 
 fer, Die Zillertaler Haderlumpen, 
 Hans im Glück u.a.

für verschieden Fahrten sind noch 
Plätze frei

 Tel.:  03 44 41 /  2 45 32

ZWA Bad Dürrenberg
Bereitschaftstelefon:

0163  54 25 020

Das nunmehr 9. Hallenfußballturnier der 
Mobilen Jugendsozialarbeit des Burgen-
landkreises wurde am 16.03.2008 in der 
GLÜCKAUF SPORTHALLE in Hohenmöl-
sen durchgeführt.

Neun Mannschaften mit insgesamt 79 Ju-
gendlichen nahmen am Turnier teil. Erst-
mals wurden Freizeitmannschaften aus dem 
JC Freyburg, Rassberg/Zeitz und aus Kayna 
zum Turnier begrüßt. Man kann sagen, eine 
gute Mischung der Mannschaften war ge-
geben.

Nach der Begrüßung aller Mannschaften 
und der zahlreichen Zuschauer erfolgte die 
obligatorische Belehrung aller Mannschafts-
teilnehmer.
Das Turnier wurde in 2 Gruppen ausgetra-
gen. Die beiden besten Mannschaften der 
jeweiligen Gruppen spielte dann überkreuz 
gegeneinander.
Im Spiel um den 3. Platz standen sich die 
Mannschaften vom JC Granschütz und die 
Mannschaft vom Internetcafe Burgwerben 
gegenüber. Nach der regulären Spielzeit war 
das Ergebnis 1:1 unentschieden. Erst das 
Neunmeterschießen brachte die Entschei-

Hallenfußballturnier am 16.03.2008 in Hohenmölsen

dung. Die Mannschaft des Internetcafés 
Burgwerben konnte das Neunmeterschießen 
mit 4:3 für sich entscheiden.
Im Endspiel setzte sich der Fanclub Teuchern 
gegen SVG Youngstars mit 3:0 durch.

Die Platzierung im Einzelnen:
1. Platz Fanclub Teuchern
2. Platz SVG Youngstars
3. Platz Internetcafe Burgwerben
4. Platz JC Granschütz
5. Platz Süd Crew Weißenfels
6. Platz SV Kayna
7. Platz Rassberg Kickers (punktgleich)
7. Platz JC Freyburg (punktgleich)
8. Platz Fanclub Chemie Leipzig HHM

Die ersten drei Mannschaften wurden mit 
einem Pokal und einer Urkunde ausgezeich-
net. Die anderen Mannschaften erhielten eine 
Teilnahmeurkunde.
Das nächste Fußballturnier der Mobilen 
Jugendsozialarbeit wird am Samstag, dem 
14.06.2008, 10.00 Uhr in Schkortleben 
durchgeführt.

Dieter Strohschein
Jugendsozialarbeiter

Jugendsozialarbeit


